
 

 

Verwaltungsgericht Göttingen 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

2 A 463/18 

 

In der Verwaltungsrechtssache 

1. 

2. 
 
 

– Kläger – 

Prozessbevollmächtigter: 

 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge,  
Klostermark 70 - 80, 26135 Oldenburg

– Beklagte – 

wegen Asylrecht - Flüchtlingseigenschaft 

hat das Verwaltungsgericht Göttingen - 2. Kammer - ohne mündliche Verhandlung am 
08. Oktober 2019 durch den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wenderoth als Einzel-
richter für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern die Flüchtlingseigenschaft 
zuzuerkennen. 

Beglaubigte Abschrift 
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Der Bescheid der Beklagten vom 23. November 2018 wird in Ziffern 1 
sowie 3-6 aufgehoben. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens; Gerichtskosten werden 
nicht erhoben. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
des gegen sie festzusetzenden Kostenerstattungsbetrages abwenden, 
wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 
leisten. 

Tatbestand 

Die Kläger sind irakische Staatsangehörige yezidischer Religionszugehörigkeit. Sie 
wohnten vor ihrer Flucht aus dem Zentralirak mit ihrer gesamten Familie zuletzt in der 
Nähe von Shingal. Anschließend lebten sie in einem Flüchtlingslager in der Nähe von 
Zakho – kurdische Autonmieregion -. Aufgrund der Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft an den damals noch minderjährigen Sohn, für den die 
Kläger die Personensorge hatten, mit Bescheid vom 04. Juli 2016 erhielten diese am 
18. Januar 2018 ein vom 29. Januar bis 28. April 2018 gültiges Visum für die Bundes-
republik Deutschland. Am 09. Februar 2018 reisten die Kläger nach Deutschland ein. 
Am 14. Februar 2018 erstatteten sie Aufenthaltsanzeige bei der Stadt ….
Aktenkundig ist ein Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigte, der am 17. April 
2018 bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt worden ist. 

 

Mit Bescheid vom 23. November 2018 lehnte die Beklagte die Asylanträge der Kläger 
ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen an, ihnen drohe im Irak keine politische 
Verfolgung mehr; der IS sei aus ihrer Heimatregion vertrieben worden. Anspruch auf 
Zuerkennung von Familienasyl/-flüchtlingsschutz hätten die Kläger nicht, weil sie ihren 
Asylantrag nicht unverzüglich nach ihrer Einreise gestellt hätten. Ein Anspruch auf sub-
sidiären Schutz bestehe nicht, weil in der Heimatprovinz Ninive der Kläger eine beacht-
liche Wahrscheinlichkeit, Opfer von Gewalt zu werden, nicht gegeben sei. Ein Abschie-
bungsverbot liege nicht vor. 

 

Hiergegen haben die Kläger am 06. Dezember 2018 Klage erhoben. 

Zu deren Begründung tragen sie im Wesentlichen vor, sie hätten Anspruch auf Zuer-
kennung von Familienasyl, abgeleitet von ihrem minderjährigen Sohn
Sie seien bereits am 19. Februar 2018 bei ihrem jetzigen Prozessbevollmächtig-
ten gewesen, der damals noch ihren Sohn betreut habe, und hätten einen Asylantrag 
unterschrieben. Der jetzige Prozessbevollmächtigte der Kläger versichert an Eides 
statt, diesen Antrag noch am 19. Februar 2018 an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Außenstelle Friedland per Post abgeschickt zu haben. 
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Im Übrigen lägen die Voraussetzungen für eine Gruppenverfolgung von Yeziden im 
Irak vor. 

 

Die Kläger beantragen, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 23. November 2018 zu ver-
pflichten, den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. 

Die Beklagte beantragt,  

 die Klage abzuweisen. 

Sie ist insbesondere der Auffassung, der Asylantrag der Kläger sei nicht unverzüglich 
nach ihrer Einreise gestellt worden. Die Kläger hätten allenfalls die Absendung ihres 
Antrags, nicht aber dessen Zugang bei ihr glaubhaft gemacht. Es sei nicht erklärlich, 
weshalb die Kläger am 17. April 2018 einen Asylantrag gestellt hätten, wenn sie doch 
der Auffassung gewesen seien, bereits am 19. Februar 2018 einen solchen gestellt zu 
haben. 

 

Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung verzichtet. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 
den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die Verwaltungsvorgänge der Beklag-
ten und die Ausländerakten des Landkreises ... Bezug genommen. Diese Unter-
lagen sind Gegenstand der Entscheidung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage, über die das Gericht im Einverständnis der Beteiligten gemäß 
§ 101 Abs. 2 VwGO ohne mündliche Verhandlung entscheidet, ist begründet. Der Be-
scheid der Beklagten vom 23. November 2018 ist rechtswidrig und die Kläger haben 
gegen die Beklagte einen Anspruch darauf, dass diese ihnen Familienflüchtlingsschutz 
gemäß § 26 Abs. 3 AsylG zuerkennt. 
 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 AsylG werden die Eltern eines minderjährigen ledigen Asylberech-
tigten auf Antrag als Asylberechtigte anerkannt, wenn 

1. die Anerkennung des Asylberechtigten unanfechtbar ist,  
2. die Familie schon in dem Staat bestanden hat, in dem der Asylberechtigte 

politisch verfolgt wird, 
3. sie vor der Anerkennung des Asylberechtigten eingereist sind oder sie den 

Asylantrag unverzüglich nach der Einreise gestellt haben, 
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4. die Anerkennung des Asylberechtigten nicht zu widerrufen oder zurückzu-
nehmen ist und  

5. sie die Personensorge für den Asylberechtigten innehaben. 
 
Diese Vorschrift gilt gemäß § 26 Abs. 5 Satz 1 AsylG auch für Familienangehörige in-
ternational Schutzberechtigter wie den Sohn der Kläger. 
 
 
Nachdem die Beklagte der Ausländerbehörde des Landkreises … unter dem 17. 
April 2019 mitgeteilt hat, dass ein Widerruf oder eine Rücknahme der Zuerkennung 
nicht in Betracht kommt, ist zwischen den Beteiligten zu Recht allein die Frage streitig, 
ob die Kläger ihren Asylantrag unverzüglich nach ihrer Einreise gestellt haben. Dies ist 
entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten der Fall. 
 
 
Unverzüglich bedeutet entsprechend der Legaldefinition in § 121 BGB ohne schuldhaf-
tes Zögern (BVerwG, Urteil vom 13.05.1997 -9 C 35/96-, juris Rn. 10). Der Antrag 
muss danach zwar nicht sofort, aber - unter Berücksichtigung der persönlichen Le-
bensumstände der Eltern - alsbald gestellt werden. Nach der von der Kammer geteilten 
Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ist dabei einerseits den Eltern eine angemes-
sene Überlegungsfrist zuzubilligen, andererseits aber auch das von § 26 Abs. 1 Nr. 2 
AsylVfG als Ordnungsvorschrift verfolgte öffentliche Interesse, möglichst rasch Rechts-
klarheit zu schaffen, zur Geltung zu bringen. In der Regel ist hiernach eine Frist von 
zwei Wochen angemessen und ausreichend. Ein späterer Antrag ist folglich regelmä-
ßig nur dann rechtzeitig, wenn sich aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ergibt, 
dass der Antrag nicht früher gestellt werden konnte. Derartige Einzelfallumstände lie-
gen hier vor. 
 
 
Eine Besonderheit gegenüber dem der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
zugrundeliegenden Sachverhalt besteht schon darin, dass der Aufenthaltszweck der 
Kläger nicht auf die Durchführung eines Asylverfahrens begrenzt war. Das Bundesver-
waltungsgericht hatte nämlich ausgeführt, von einem gewissenhaften Asylsuchenden, 
dessen Aufenthalt im Bundesgebiet vorläufig und nur zur Durchführung seines Asylver-
fahrens gestattet sei (§ 55 Abs. 1 AsylVfG), sei zu erwarten, dass er sich nach der Ge-
burt eines Kindes über dessen Rechtsstellung, ggf. durch Einholung von Rechtsrat 
Klarheit verschafft und den erforderlichen Antrag nach § 26 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG 
stellt. (Ebenso Epple in: GK-AsylG, § 26 Rn. 49). Hier hingegen hatten die Kläger auf-
grund des § 36 AufenthG mit ihrer Einreise in das Bundesgebiet einen Anspruch auf 
ein verfestigtes Aufenthaltsrecht, um ihre elterliche Sorge für ihren minderjährigen 
Sohn auszuüben. Zudem war auch das den Klägern erteilte Vi-
sum, das bis zum 28. April 2018 befristet war, zum Zeitpunkt ihrer Asylantragstellung 
am 17. April 2018 noch gültig. Reisen Familienangehörige mit einem solchen Visum 
ein, ist eine Asylantragstellung innerhalb der Gültigkeitsdauer dieses Visums auf jeden 
Fall als noch unverzüglich anzusehen. 
 
 
Ein weiteres kommt hinzu: 
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Bei der Frage, ob ein Asylsuchender seinen Asylantrag "unverzüglich" i. S. v. § 26 Abs. 
1 AsylVfG gestellt hat, ist darauf abzustellen, ob er das getan hat, was man billiger-
weise von ihm verlangen kann. "Unverzüglich" heißt in diesem Sinne nicht nur "mög-
lichst schnell", sondern auch "sachgemäß". Sachgemäß ist es aber, dass ein rechtsun-
kundiger Asylsuchender mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufnimmt, um sich von ihm 
beraten zu lassen (vgl. Hess. VGH, Beschluss vom 24.06.2003 -10 UE 843/03.A, juris 
Rn. 21). Bei den Klägern handelt es sich um einfache Menschen, die sich in ihrer Hei-
mat mehr schlecht als recht von Landwirtschaft ernährt haben. Sie sind mit den 
(Rechts-) Verhältnissen der Bundesrepublik Deutschland gänzlich unvertraut. Sie ha-
ben damit, dass sie ihren jetzigen Prozessbevollmächtigten aufgesucht und dort am 
19. Februar 2018 einen Asylantrag unterschrieben haben, das aus ihrer Sicht erforder-
liche getan, um ein Asylverfahren einzuleiten. Dass sie den entsprechenden Antrag bei 
ihrem Anwalt unterschrieben haben, steht zur Überzeugung des Gerichts aufgrund der 
von diesem abgegebenen eidesstattlichen Versicherung fest. Der Umstand, dass die-
ser Antrag nicht zu den Akten gelangt ist, kann den Klägern nicht als schuldhaftes Ver-
halten zugerechnet werden. Warum der laut eidesstattlicher anwaltlicher Versicherung 
frankiert auf den Postweg gegebene Brief nicht bei der Beklagten ankam, jedenfalls 
nicht aktenkundig gemacht worden ist, lässt sich nicht aufklären. Jedenfalls liegt der 
Grund hierfür nicht im Verantwortungsbereich der Kläger. Die auf den 17. April 2018 
datierende aktenkundige Antragstellung ist deshalb nicht schuldhaft verzögert. 
 
 
In Anbetracht dessen kann dahinstehen, ob die Stadt … oder die Aus-
länderbehörde des Landkreises … nach Erstattung der Aufenthaltsanzeige 
durch die Kläger am 11. Februar 2018 verpflichtet gewesen wären, die Kläger über die 
Möglichkeit einer Asylantragstellung zu informieren und ob für den Fall, dass eine sol-
che Information nicht erfolgt, den Ausländern schuldhaftes Handeln nicht vorgeworfen 
werden kann (vgl. ähnlich VGH Kassel, B.v. 24.06.2003, 10 UE 843/03.A, juris; VG 
Aachen, U.v. 31 Juli 2017, 9 K 2135/16.A, juris, Rn. 17 ff; VG Bremen, Urteil vom 
12.12.2018 -1 K 71/18-; VG Oldenburg, U.v. 14.05.2001, -3 A 3938/98-, juris, Orientie-
rungssatz 3Bergmann, Dienelt, § 26 AsylG, Rn. 10).  
 
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 VwGO, 83 b AsylG. 
 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf §§ 167 VwGO 
i.V.m. 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist die Berufung nur statthaft, wenn sie von dem Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils zu beantragen. Der Antrag ist bei 
dem 

Verwaltungsgericht Göttingen, 
Berliner Straße 5, 37073 Göttingen, oder 
Postfach 37 65, 37027 Göttingen, 

 
schriftlich oder im elektronischen Rechtsverkehr zu stellen. Er muss das angefochtene 
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Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung 
zuzulassen ist (§ 78 Abs. 3 AsylG). 

Der Antrag muss von einem Rechtsanwalt oder einem Rechtslehrer an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, oder einer 
nach § 67 Abs. 4 Sätze 4, 7 oder 8 VwGO zur Vertretung berechtigten Person als Be-
vollmächtigten gestellt sein. 

 Dr. Wenderoth 

 
 
Beglaubigt 
Göttingen, 09.10.2019 
 
- elektronisch signiert - 
Osterholt 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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